
Fälligkeit der Zahlung 

 
Wie alle Steuern und öffentlichen Abgaben ist auch der 

Straßenbeitrag innerhalb eines Monats nach Erhalt des 

Bescheides fällig und zwar selbst dann, wenn Sie 

Widerspruch einlegen.  

 

Wenn es erforderlich ist, kann aber Ratenzahlung ver-

einbart werden. 

 

Berechnungsbeispiel 

 
Der Stadt sind für den Ausbau einer Straße Kosten in 

Höhe von 250.000,00 Euro entstanden.  

 

Entsprechend der Satzung beträgt der Anteil der  bei-

tragspflichtigen Grundstückseigentümer 

 

50% = 125.000,00 Euro 

 

In diesem Abrechnungsgebiet ist eine unterschiedliche 

bauliche oder sonstige Nutzung zulässig. Die 

Grundstücke befinden sich laut Flächennutzungs- und 

Landschaftsplan in einem Wohngebiet.  

 

Die bewertete Gesamtfläche aller Grundstücke (Grund-

stücksfläche x Vervielfältiger je nach Anzahl der Vollge-

schosse) beträgt 23.500 m
2 

 

Das ergibt einen Beitrag von: 

 

125.000,00 Euro : 23.500 m
2 
= 5,32 Euro / m

2
 

 
 
 
 
 
 

  
                           Der Straßenbeitrag ermittelt sich wie folgt: 

 

              Grundstück, zweigeschossig bebaubar 
 

                           Grundstücksgröße: 850 m
2
 

 

                           Der „Vervielfältigter“ (GFZ) beträgt für Grundstücke 

                           bei  zwei zulässigen Vollgeschoßen 0,8. Dies ergibt  

                           eine bewertete Fläche von 680 m
2
 und einen  

                           Beitrag von: 

 

    680 m
2
 x 5,32 Euro = 3.617,60 Euro 

 
 

            Grundstück, dreigeschossig bebaubar 

 
                            Grundstücksgröße: 850 m

2
 

 

  

                         Der „Vervielfältigter“ (GFZ) von 1,0 (aufgrund der 

                         zulässigen drei Vollgeschosse) ergibt eine bewertete           

                         Fläche von 850 m
2
 und einen Beitrag von : 

 

850 m
2
 x 5,32 Euro = 4.522,00 Euro 
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Stadt Melsungen 

 
Weitere Informationen über das städtische 

Bauprogramm sowie vollständigen Satzungen finden 

Sie auf unserer Homepage www.melsungen.de 

mailto:katja.stoll@melsungen.de


Eine Kurzinformation 

der Stadt Melsungen 

 
Die folgenden Erläuterungen sollen Ihnen helfen, die 

Beitragsberechnung und Beitragserhebung besser zu 

verstehen und zu beurteilen.  

 

Die zuständige Sachbearbeiterin, Frau Stoll, Tel. 

05661-708 121 (E-Mail: katja.stoll@melsungen.de)  

gibt Ihnen weitere Erläuterungen oder vereinbart mit 

Ihnen auf Wunsch einen Gesprächstermin.   

 
 

Warum Straßenbeiträge? 

 
Gem. § 11 KAG in Verbindung mit der 

Straßenbeitragssatzung der Stadt Melsungen erhebt 

die Stadt zur Deckung des Aufwands für den Um- und 

Ausbau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

Beiträge. 

 

 

 

Weitere Bestimmungen sind in der Straßenbeitrags-

satzung der Stadt Melsungen festgelegt.  

 
 
 

Wann wird der Straßenbeitrag erhoben? 

 
Der Straßenbeitrag wird erhoben, wenn die Straße in allen Teilen 

endgültig fertig gestellt ist.  

 

Mit dem Begriff der Fertigstellung sind bestimmte bauliche und 

rechtliche Anforderungen verbunden einschl. einer evtl. notwendigen 

Vermessung und den daraus folgenden Grundstückskaufverträgen.  

 

Daher kann zwischen dem Ausbau einer Straße und der 

Beitragserhebung ein langer Zeitraum liegen.  

 

In dem Zeitraum bis zur Fertigstellung hat / wird die Stadt von den 

Grundstückseigentümern bereits Vorausleistungen oder Teilbeträge 

erhoben / erheben, die bei der Endabrechnung angerechnet 

werden.  

 

 
Welche Grundstücke sind beitragspflichtig? 
 
In erster Linie beitragspflichtig sind Grundstücke, die direkt an die 

Straße angrenzen.  

 

Einbeziehen muss die Stadt aber auch so genannte 

Hinterliegergrundstücke.  

 

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, die zwar nicht direkt an die 

Straße angrenzen, die der Eigentümer aber über ein anderes Grund-

stück, das direkt an der Straße liegt, betreten oder befahren kann, 

weil ihm auch das anliegende Grundstück gehört oder weil er am 

anliegenden Grundstück ein Wegerecht besitzt.  

 
  
 
 
 

 
 

Und Eckgrundstücke? 

 
Der Eigentümer eines Grundstückes, das von mehr als 

einer gleichartigen Verkehrsanlage erschlossen ist bzw. 

für Grundstücke, die zwischen zwei Straßen liegen, 

wenn der geringste Abstand zwischen den Straßen 

nicht mehr als 50 m beträgt, muss für jede Straße, die 

an sein Grundstück angrenzt, einen eigenen 

Straßenbeitrag zahlen.  

 

Die Berechnungsfläche wird bei der Abrechnung jeder 

Verkehrsanlage jeweils nur mit zwei Dritteln angesetzt.  

 

Wie wird der Beitrag verteilt? 

 
Der umlagefähige Aufwand wird auf die erschlossenen 

Grundstücke nach deren Flächen verteilt. 

 

Soweit eine unterschiedliche bauliche oder sonstige 

Nutzung zulässig ist, wird die Verteilung nach den 

Geschossflächen vorgenommen.  

 

Werden auch Außenbereichsgrundstücke erschlossen, 

richtet sich die Verteilung nach der Geschoßfläche, 

wobei die Geschoßfläche der 

Außenbereichsgrundstücke nach deren tatsächlichen 

Nutzung bestimmt wird.  

 

Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die Fläche des 

Grundbuchstücks.  
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